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ARTIKEL 184 

Neue Finanzdienstleistungen 

Jede Vertragspartei gestattet den Finanzdienstleistern der anderen Vertragspartei, neue 
Finanzdienstleistungen zu erbringen, die mit den Dienstleistungen vergleichbar sind, die diese 
Vertragspartei ihren eigenen Finanzdienstleistern nach ihrem internen Recht unter vergleichbaren 
Umständen zu erbringen gestatten würde. Eine Vertragspartei kann bestimmen, in welcher Rechtsform 
die Dienstleistung erbracht werden kann, und eine Genehmigung für die Erbringung der Dienstleistung 
vorschreiben. Ist eine Genehmigung vorgeschrieben, so wird über ihre Erteilung innerhalb einer 
angemessenen Frist entschieden; die Genehmigung kann nur aus aufsichtsrechtlichen Gründen gemäß 
Artikel 182 abgelehnt werden. 
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